
1701 Mai [ 10 . ]

13
A

SCHREIBEN [ VON AMMANN(STABFUEHRER) , RAT UND BUERGERN? DER STADT
ZUG] AN [ SCHULTHEISS UND RAT VON] LUZERN

SSRQ Zug II 793 - 794

"Unns wäre wol von hertzen nichts erwünschlichers gewessen 3 als das uff die

nächsthin [richtig : letzthin ] Zue Baden [an der am 4 . April begonnenen Kon¬

ferenz der kath . Ortebeschächne widerholte . . . bestgemeinte . . . Ermahnung,

das von uns undt unsern freünden des auseren Ampts die gwohnliche Ehrenjahrs-

täg [Maienlandsgemeinde und Schwörtag ] möchten gehalten 3 undt der Entstandene

Spann [ Tschurrimurrihandel ] under uns selbst verglichen 3 oder in erwindung

dessen ^ hierzue fridtliebente qualificierte Eusserliche herren erbeten werden

etc. 3 unsere fründt der 3 gmeinden 3 gleich unseren Zue fridt undt Zihlentem

gedanckhen auch Jntroffen hetten . Solchem aber gantz entgegen 3 bey vorgenom-

bener undt under uns Selbsten gesuochter freündtlicher verglichung 3 Selbe bey

Jhrer Zue erst gefaster meinung gentzlich verharret 3 das der [Heinrich ] B ü t-

l e r [gen . Tschurrimurri] 3 wo er anklagtermaassen solle delinquiert haben

[gemeint in Hünenberg ] sich nit stellen müesse , wan er schon bevor versprochen

undt angelobt hete 3 weil er Zeit häro dem Regierenten H. Amman [Johann Hein¬

rich I t e n] den Eidt geschworen habe . Au ff befragen ob sye schidtsherren

erkiessen oder auff Ihnen nit belieben 3 das uns des Rächten gestehen undt die

gwohnte Landtsgmeindt halten wolten 3 die von uns Zue Jhrem willen Zue halten

oder nit ist gestellt worden 3 Gaben sye Jn antwohrt 3 Sye wären von dem Gmei-

nen Man desen nit instruiert 3 müesten solches nötigerdingen Jhnen hinderbrin-

gen 3 die Landtsgmeindt aber wolten sye differiert undt hinder sich gestelt

haben etc . Da eben uff diseren Tags sindt die gmeinen Landtleüt aus den 3

gmeinden (ungeacht wir bey Regierenten H. Aman, wegen besorgenten schedlichen

consequenzen uns hierwider beschwähren lassen ) Jn die Gmeindt Egere berueffen

worden . Dem vernämen nach aber nit über 300 Man erschinen sein , undt aus Je¬

der Gmeindt einen Gsandten in die löblichen [ kath . ] Ohrt Zue reisen , ernamset

haben sollen . Uns aber bis dato ohne einige antwohrt gelassen . Vorgesteren



bey besuochtem Jährlichem Stat und Anrpt Eaht undt sogenantem sehwehrtag

[8 . Mai ] , wider alt harkomen . . . den Herrn Stathaltern [Johann Jakob Bran¬

de  n b e r g ] nit bestäten , oder ein anderen erwöllen wollen 3 Raht undt

gricht Jhre gwohnliahe Eidespflicht nit praestiert 3 sonder die ermelte 3 Her¬

ren gsandten hiernach aus unser Stat in die löblichen Ohrt verreiset etc . . . .

Disere wider alt harkommen laüffente 3 sonderheitlich solche gantz neüwerliche

gmeine oder gesambte Amptszuesamenberüeffungen . . . veranlassen uns" 3 sie,

[Schultheiss und Rat ] , um ihre Hilfe zu bitten . Insbesondere er¬

suche man sie , bei der nächststattfindenden Konferenz der kath.
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Orte in Luzern diesen Handel jenen Orten , welche das Libell

[von 1604 ] mitunterzeichnet hätten [ VII kath . Orte ( IX ausg . ZG

und GL) ] , erläutern zu können . Genannte Orte seien daher anzuwei¬

sen , ihre Gesandten mit hinreichenden Instruktionen zu versehen.

1 ) s . EA VI 2} 910 ee
2) s . ebenda 921 w; Stadt und Amt Zug war u . a . durch Beat Kaspar Zurlauben

vertreten.
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